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Geltungsbereich Planteil B

Bebauungsplan gesamt

Geltungsbereich Planteil A

Vorhaben bezogen

Baugrenze3.1.1

3.2.1

3.3.1

3.3.2

Garagen, Carports und Stellplätze sind nur
innerhalb der Bauräume und den dafür fest-
gesetzten Flächen zulässig.
Zur Ermittlung des Garagenbedarfes ist die
Stellplatzsatzung der Stadt Penzberg in der
Fassung vom 03.12.2015 anzuwenden.

nur Hausgruppen zulässig

3.2.2

3.2.3

Einzelhäuser zulässig

Doppelhäuser zulässig

3.2.4 offene Bauweise, im gesamten Geltungs
-bereich A und B

1.1.1 Der Geltungsbereich wird als Allgemeines
Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt.
Im Geltungsbereich sind die der Versorgung 
des Gebiets dienenden Läden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht störenden Hand-
werksbetriebe (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) sowie 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke (§ 4 Abs.
2 Nr. 3 BauNVO) nicht zulässig.

1.1.2 Ausnahmen nach § 4.3 BauNVO sind nicht 
zulässig.

1.1.3 geförderter Wohnbau nach Wohnbau-
fördergesetz

2.1.1
z.B. GR 100

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von 
Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der 
Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Grundfläche als maximale Größe einschl. Vor-
bzw. Anbauten.
Die Überschreitung der Grundfläche gem. 
§ 19 BauNVO darf für Anlagen gem. § 19 (4) 
Ziffern 1 - 3 BauNVO maximal 50 % betragen.
Die Anrechnung der Fläche von Stellplätzen und 
Wegen erfolgt in Abhängigkeit vom Ver- 
siegelungsgrad der betreffenden Fläche (Berech-
nung gem. ATV-DVWK Merkblatt M 153 vom 
Februar 2000).

2.2.1
z. B.    II

Maximale traufseitige Wandhöhe
Die maximale traufseitige Wandhöhe wird be-
stimmt durch den Abstand Fußbodenoberkante 
(OKFFB) des Erdgeschosses und dem Schnitt-
punkt der Aussenwand mit der Dachhaut an der 
Traufseite des Gebäudes.

z. B.    WH 6,50m
2.2.2

Anzahl der Vollgeschosse zwingend

Fußbodenoberkante von Wohngebäuden
verbindlich  festgesetzt, Höhenkote bezogen
auf ü.N.N. (Normal Null).

2.3.1
FOK

z.B.: 608,00üNN

Ga 3.4.1 Umgrenzung von Flächen für Garagen

St 3.4.2 Umgrenzung von Flächen für Stellplätze

3.4.3 Nebenanlagen gem. § 19 BauNVO sind bis
zu einer Bruttogrundfläche von maximal 10 m²
sind auch außerhalb der Bauräume und der
Flächen für Garagen und Stellplätze zulässig.
Es können maximal 1 Gebäude je
Grundstück zugelassen werden.

3.4.4

3.4.5 Tiefgaragenrampe

Abstandsflächen nach BayBo Art.06 sind
einzuhalten. Abstandsflächen bemessen sich ab 
der festgesetzten Geländeoberfläche.
Die Geländeoberkannte ist stets 20 cm unter 
Fußboden Oberkannte.

3.4.6 Tiefgaragenrampen sind vollständig zu umbauen;
Die Einhausungen sind innen schallabsorbierend 
mit Schallabsorbtionsklasse A2 nach DIN 
EN1793-1; Schallabsorbtion 4-7 dB auszuführen.
Tiefgaragentore mit zugehörigen Öffnungs-
mechanismen sind im unteren Rampenbereich 
anzuordnen. Die Öffnungsfunktion muss mit Funk-
steuerung erfolgen. Einlaufroste vor Rampen sind
mitverschraubten Gitterrosten zu versehen.

3.4.7 Ein- bzw. Ausfahrtrichtung

6.1.1

6.1.2

öffentliche Grünfläche

Neu zu pflanzender Baum 1. oder 2.
Wuchsordunung, Mindestpflanzgröße
Hochstamm, Stammumfang 16-18 cm 

Baum 2. Wuchsordnung 
Mindestpflanzgröße Hochstamm,
Stammumfang 14-16

Entwässerungsgraben

6.1.3

6.1.4

Neu zu pflanzender Baum 3. Wuchs-
ordnung, Mindestpflanzgröße
Hochstamm, Stammumfang 14-16

3

2

Stützwände zum Ausgleich von Höhen-
unterschieden mit verbindlicher Höhenangabe 
ab Urgelände

6.2.2

6.2.1

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft.
 - Uferrandstreifen

h=0.5m

Die Fassaden sind mit Rankgerüsten auszustatten 
und dauerhaft mit Kletter- und Rankpflanzen zu 
begrünen. 
Erdüberdeckte Geschossdecken der Tiefgarage.
Zur Stärkung der natürlichen Bodenfunktionen 
sind die Tiefgaragendecken mind. 80 cm i.M. zu 
überdecken.
Baumstandorte auf Tiefgaragen sind mit einer 
Fläche von mind. 15 m² und einer 
durchwurzelbaren Substratschicht von mind. 
100 cm i.M. herzustellen. Dies kann durch eine
leichte Überhöhung des Bodensubstrats oder
durch Ausbildung von Pflanzbeeten in Trogform
erfolgen. Es sind hierbei Bäume 2. Wuchs-
ordnung zu wählen.

6.2.3

6.2.4

6.4.1 Baumartenauswahl: 
Für die zu pflanzenden Bäumen im Bereich des
Uferstreifens sind ausschließlich heimische und 
standortgerechte Baumarten zu verwenden. 
Für die Straßenbäume sind Baumarten ent-
sprechend der Empfehlungen der Gartenamts-
leiterkonferenz (GALK) zu verwenden.  

Pflanzpflicht Privatgrundstücke: 
Je angefangene 300 qm Grundstücksfläche ist 
mindestens ein Baum 2. oder 3. Ordnung zu 
pflanzen. Zeichnerisch festgesetzte Bäume 
können darauf angerechnet werden.

Uferrandstreifen: 
Die Fläche ist als extensives Grünland zu pflegen
mit zweimaliger Mahd/ Jahr und Abfuhr des Mäh-
gutes. Düngung und der Einsatz von Pestiziden 
sind unzulässig. Entlang des Grabens ist die Ent-
wicklung von feuchten Hochstaudenfluren, 
abschnittsweise auch die Entwicklung von Ge-
büschen zu fördern.

6.4.2 zu den öffentlichen Straßenräumen hin sind nur 
Holzstaketenzäune, an den restlichen 
Grundstücksgrenzen sind nur Drahtzäune zu-
lässig. Maximal zulässige Höhe 1,20 m. Zäune 
müssen eine Bodenfreiheit von mind. 10 cm auf-
weisen.

4.1.1

4.2.1

Richtung von Dachfirsten und Dachgraten
der Hauptgebäude zwingend

SD

4.2.2

Dachform Satteldach mit mittigem First
Hauptbaukörper

FD Dachform Flachdach

4.3.1 Dachneigung in Altgrad

PD
4.2.3 Dachform Pultdach

4.3.2 Doppelhaushälften sind mit gleicher Haus-
tiefe ohne Versatz an der Grundstücks-
grenze zusammenzubauen. Die Höhenlage 
der Kellerrohdecke, die Wand- und Firsthöhen
und die Dachneigung sind einheitlich 
auszubilden (Profilgleich).

4.4.1

4.3.3

4.3.4

Abweichend zur Ortsgestaltungssatzung sind
auch Gauben und Quergiebel mit Flachdach
zulässig. (Kastengauben mit Flachdach) 

Garagen und Nebengebäude mit Flach-
dächern sind extensiv zu begrünen.

Garagendächer sind mit Flachdach auszuführen

Strassenverkehrsflächen öffentlich

5.2.1

5.1.1

5.2.2

5.2.3

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung,
Eigentümerweg öffentlich gewidmet

5.2.4

5.2.5

5.2.6

Eigentümerweg

Verkehrsflächen als Gehweg

verkehrsberuhigter Bereich

Haltestelle ÖPNV

5.2.7 Transformator

Strassenbegrenzungslinie5.3.1

5.4.1

5.5.1 Brückenbauwerk

5.2.8 Stellfläche Fahrräder

entfällt

8.1.2

8.1.1

Wohngebäude bestehend

Bestehende Flurstücksgrenzen

8.1.3 Unverbindlicher Vorschlag für Form und
Lage des geplanten Baukörpers

Höhenschichtlinen Urgelände

8.1.4

8.1.5

Flurstücksnummerz.B. 790/10
8.1.6

Schnittführung
A A

8.1.11

8.1.12 Geländeböschung zum Ausgleich von Höhen-
unterschieden

unverbindlicher Vorschlag, 
Grundstücksgrenzen neu

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16 privater Mischwasserkanal

private Erschließung Bestand

8.1.16

8.1.16

8.1.17 Geländeschnitt - Urgelände

Geländeschnitt - Geländeaufschüttung

Geländeschnitt - Straßenköper Aufschüttung

In Verbindung mit der Genehmigungsplanung von
Einzelvorhaben sind gleichzeitig ein qualifizierter
Freiflächengestaltungsplan und ein Entwässer-
ungsplan zur Freistellung einzureichen. Wesent-
licher Inhalt der Fachplanung ist die Berechnung
der anrechenbar versiegleten Flächen. Die
Freigabe der Fachpläne ist Voraussetzung zur
Freistellung des Bauantrages.

8.2.1

8.3.1

8.1.17 entfallende Grundstücksgrenze

Gehweg Ortsstraße Daserweg
Fahrbahnfläche Ortsstraße Daserweg

8.4.1

z.B.: 608,00üNN

Fußbodenoberkante von Wohngebäuden
ursprünglich, entfällt

z.B.: 2 WE

Maßangaben verbindlich

2.4.1

2.5.1

5.6.1

5.6.2

Wohngebäude nach vorhabenbezogenen 
Freiflächenplan

Nebengebäude und Garagen mit Flachdach und
extensiver Dachbegrünung nach vorhaben-
bezogenen Freiflächenplan

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen je
Wohngebäude. Das Doppel- und Reihenhaus 
gilt als ein Wohngebäude.

z. B.   DN30°

Aufgrund der Grundwasser- und Boden-
verhältnisse sind die Kellergeschosse 
wasserdicht auszuführen.

7.1.1

7.1.2 Niederschlagswasser ist über Rückhalte-
einrichtungen gemäß Satzung der Stadtwerke
Penzberg in den Regenwasserkanal einzuleiten.

7.1.3 Rückhaltung auf Baugrundstücken und Verkehrs-
flächen ist  zwingend. Das Rückhaltevolumen ist 
im Verhältnis zur versiegelten Fläche zu ermitteln.
Der Versiegelungsgrad ist nach dem Merkblatt
DWA-M 153 von 2007 zu errechnen.
Der Retentionsraum ist mittels Teichen, Zisternen,
Rigolen oder Schächten nachzuweisen.
Der Niederschlagswasserabfluss aus den Rück-
haltebauwerken muss über eine Drossel-
einrichtung in den Regenwasserkanal erfolgen.
Das Satzungsgemäßen Rückhaltevolumen sind
durch Entwässerungspläne nachzuweisen und
einzuhalten.

Beläge von KFZ - Stellplätzen, Garagen-
stauräumen und Hofflächen sind wasser-
durchlässig mit einem Sickerbeiwert von 
mind. 50% auszubilden.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belastete
Flächen.

entfällt
öffentlicher Parkplatz
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Bebauungsplan
für das Gebiet :

"Daserweg West - I"
mit integrierter Grünordnung
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Planteil B
qualifizierter Bebauungsplan

Gem. § 12 BauGB nach § 13 b BauGB
Flurstücke  742, 742/2, 742/10, 775/85

 
Die Stadt Penzberg erläßt aufgrund des § 9 und § 10 Baugesetzbuch (BauGB) der Verordnung 
über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung BauNVO) des Art. 23 der

Gemeindeverordnung für den Freistaat Bayern (GO) und des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung
diesen Bebauungsplan als Satzung.

Verfahrensstand:                                                                                         Auslegungsbeschluss

a) Die vorgezogene Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom __.__.2019
bis __.__.2019 durchgeführt. Dabei wurden die Ziele der Planung dargelegt und 
es bestand die Gelegenheit zur Anhörung und Erörterung.

Penzberg, den __.__.2019 Stadt Penzberg

.........................
Elke Zehetner, 
Erste Bürgermeisterin

b) Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Anschreiben vom __.__.2019
gem. § 4 BauGB am Aufstellungsverfahren beteiligt.

Penzberg, den __.__.2019 Stadt Penzberg

.........................
Elke Zehetner, 
Erste Bürgermeisterin

c) Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
vom __.__.2019 bis __.__.2019 öffentlich ausgelegt.

Penzberg, den __.__.2019 Stadt Penzberg

.........................
Elke Zehetner, 
Erste Bürgermeisterin

d) Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begründung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
vom __.__.2019 bis __.__.2019 erneut öffentlich ausgelegt.

Penzberg, den __.__.2019 Stadt Penzberg

.........................
Elke Zehetner, 
Erste Bürgermeisterin

e) Die Stadt Penzberg hat mit Beschluß vom xx.xx.2019 den Bebauungsplan
gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Penzberg, den __.__.2019 Stadt Penzberg

.........................
Elke Zehetner, 
Erste Bürgermeisterin

f) Der Bebauungsplan mit der Begründung wurde am __.__.2019 durch
Amtsblatt Nr. 12 gem. § 10 Abs. 3 BauGB bekanntgemacht und ist damit rechts-
verbindlich. Er ist zu den üblichen Bürostunden zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten.

Penzberg, den __.__.2019 Stadt Penzberg

.........................
Elke Zehetner, 
Erste Bürgermeisterin

D   Verfahrensvermerke

A   Städtebaulicher Entwurf

Planungsstand vom:                                                                                  31.07.2019

Planteil A
Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Gem. § 12 BauGB nach § 13 b BauGB

Flurstücke  742/14-20, 742/10, 775/87, 775/88, 775/29
 

Die Stadt Penzberg erläßt aufgrund des § 9 und § 10 Baugesetzbuch (BauGB) der Verordnung 
über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung BauNVO) des Art. 23 der

Gemeindeverordnung für den Freistaat Bayern (GO) und des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung
diesen Bebauungsplan als Satzung.
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